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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Nationalrat gab auf Empfehlung einer Kommissionsmehrheit diskussionslos einer
parlamentarischen Initiative Widrig (cvp, SG) Folge, die verlangte, dass das
Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer so zu präzisieren sei, dass
Stockwerkeigentümergemeinschaften einen Anspruch auf Rückerstattung der
Verrechnungssteuer erhalten. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hatte die
Rückerstattung der Verrechnungssteuer im Falle von Fonds für gemeinschaftliche
Kosten und Lasten von Stockwerkeigentümern neu geregelt. Danach kann die
Rückerstattung nur noch von den einzelnen Stockwerkeigentümer selbst geltend
gemacht werden, was in den Augen von Nationalrat Widrig kompliziert und
eigentümerfeindlich ist. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une modification du régime de
l'imposition du logement par le biais d'une initiative parlementaire. D'une part, elle
souhaite l'abrogation de l'imposition de la valeur locative. D'autre part, que les coûts
immobiliers rattachés au logement occupé par son propriétaire, en particulier les
intérêts passifs, ne soient plus déductibles. Le régime de l'imposition de la valeur
locative représenterait une charge importante pour les contribuables âgés et inciterait
les ménages privés à s'endetter davantage. Sa requête reprend les recommandations du
comité consultatif "Avenir de la place financière". 
Le Conseil fédéral, conscient du problème, renonce pour l'instant  à proposer une
modification du régime de l'imposition du logement, puisque les tentatives
précédentes ont jusqu'à présent échouées. La CER-CN, par 17 voix contre 7 et 1
abstention, décide de ne pas donner suite. Jugeant précoce l'instauration d'un
changement de régime, la majorité de la commission souhaite d'abord soustraire les
résidences secondaires à ce changement de système. Une minorité propose d'y donner
suite, afin de pouvoir débattre de la possibilité d'un changement de système lors de la
mise en œuvre de l'initiative (17.400). Le Conseil national, par 128 contre 53, suit la
proposition de la majorité de sa commission. L'initiative parlementaire est alors
liquidée. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA

Wohnungsbau und -eigentum

Im Nationalrat wurde in der Dezembersession zwei parlamentarischen Initiativen der
CVP-Fraktion resp. von Hegetschweiler (fdp, ZH) (99.409) auf Antrag der WAK Folge
geleistet. Beide fordern die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Ebenso
wurde eine Motion der FDP-Fraktion (99.3066) in dieser Angelegenheit gegen die
Stimmen der SP überwiesen. Nationalrat Strahm (sp, BE) führte an, dass die Abschaffung
der Eigenmietwertbesteuerung gepaart mit der Aufhebung des Abzuges der
Hypothekarzinsen auf selbstgenutztem Wohneigentum in der WAK von allen Mitgliedern
unterstützt worden sei. Umstritten sei allerdings der ebenfalls geforderte Abzug der
Unterhaltskosten, weil hier eine Bürokratisierung drohe. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Nach der Ablehnung der Volksinitiative „Wohneigentum für alle“ wurde im Parlament
eine breite Debatte über den Eigenmietwert geführt. In der Wintersession hatte der
Ständerat drei Vorstösse dazu zu beraten. Die parlamentarische Initiative Maissen (cvp,
GR), die bereits im vorigen Jahr eingereicht worden war, verlangte die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung bei gleichzeitiger Neuregelung der Hypothekarzinsabzüge.
Solche sollten nach dem Begehren nur noch in den ersten zehn bis 15 Jahren nach
Erwerb für selbstbewohntes Eigentum möglich sein. Für Mietobjekte sollten sie aber
weiterhin aufrechterhalten werden. Die Unterhaltspauschale sollte in einem geringeren
Ausmass, als es die Hauseigentümer-Initiative gefordert hatte, weiterhin gewährt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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werden. Die Neuregelung sei schliesslich während einer Übergangszeit von zwölf Jahren
schrittweise einzuführen. Der Initiative wurde auf Anraten seiner WAK vom Ständerat
Folge geleistet. Ebenfalls einen Erfolg zu verzeichnen hatte die parlamentarische
Initiative Bisig (fdp, SZ) (99.413), die auch eine Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung unter gleichzeitiger Aufgabe der Hypothekarzinsabzüge bei
selbstbewohntem Eigentum forderte. Darüber hinaus will das Begehren zur Förderung
des Ersterwerbes ein steuerlich begünstigtes Bausparen einführen. Ferner wird für
Ersterwerber während einer grosszügig bemessenen Dauer ein degressiv ausgestalteter
Hypothekarzinsabzug gefordert. Eine parlamentarische Initiative Büttiker (fdp, SO)
verlangte, dass es den Kantonen frei überlassen werden solle, bei gebundenen
Bausparrücklagen den aufgelaufenen Zins von der Einkommenssteuer und das
Sparkapital von der Vermögenssteuer zu befreien. Auch dieser Vorlage wurde auf
Anraten der WAK Folge gegeben. Ein Vorstoss im Nationalrat, die parlamentarische
Initiative Gysin (fdp, BL) (98.455), forderte, das Bundesgesetz über die direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden dahingehend zu ändern, dass es den Kantonen zukünftig
frei gestellt werde, gebundene Bausparrücklagen, die geäufnet werden, um erstmalig
ausschliesslich und dauernd selbstbenutztes Wohneigentum in der Schweiz zu
beschaffen, bis zu einem bestimmten Betrag von der Steuer zu befreien. Der Initiative
wurde gegen den Widerstand der SP Folge geleistet. 4

Im Ständerat scheiterte die Standesinitiative des Kantons Aargau für eine tiefere
Bewertung des selbstgenutzten Wohneigentums mit 18 zu 17 Stimmen ganz knapp. Die
WAK hatte in ihrem Bericht darauf hingewiesen, dass der Föderalismus in Sachen
Steuern auch Grenzen habe, vor allem dann, wenn ein Kanton in erster Linie potente
Steuerzahler anlocken wolle. Die Kommission empfahl mit sechs zu einer Stimme, der
Standesinitiative nicht Folge zu leisten. Bundesrat Villiger kritisierte die zahlreichen
Vorstösse zur Wohneigentumsförderung in beiden Räten. Er betonte, er habe sein
Versprechen gehalten und nach der Verwerfung der Volksinitiative «Wohneigentum für
alle» im März eine Expertenkommission zur Prüfung eines Systemwechsels in der
Wohneigentumsbesteuerung eingesetzt, in der auch die Anliegen der Kantone vertreten
seien. Das Instrument der parlamentarischen Initiative oder der Standesinitiative werde
ja eingesetzt, wenn der Bundesrat nicht handle. Das sei aber hier nicht der Fall. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrat Widrig (cvp, SG) eine
Präzisierung der Verrechnungssteuer auf Erneuerungsfonds von
Stockwerkeigentümer-Gemeinschaften. Entgegen der früheren Praxis hatte die Eidg.
Steuerverwaltung 1995 per Kreisschreiben verfügt, dass eine Rückerstattung der
Verrechnungssteuer nicht mehr von der Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft, sondern
ausschliesslich von den einzelnen Stockwerkeigentümern selbst geltend gemacht
werden kann. Der Initiant bemängelte, die einzelnen Stockwerkeigentümer seien
rechtlich gar nicht zur Rückerstattung legitimiert, da sie nicht über die
Nutzungsberechtigung am entsprechenden Vermögen verfügen. Stockwerkeigentümer-
Gemeinschaften sollten daher wieder in den Genuss eines eigenständigen
Rückerstattungsanspruchs kommen. Die Räte folgten dem Antrag ihrer WAK und
präzisierten das Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG) im Sinne des
Initianten. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) im
Vorprüfungsverfahren Folge. Sie will Erwerbern einer Ersatzliegenschaft nicht nur
Steuererleichterungen gewähren, wenn das neue Eigentum teurer ist als das bisher
bewohnte, sondern auch, wenn es günstiger ist. Die Ratsmehrheit wollte damit
einerseits die Mobilität der Arbeitnehmenden fördern, andererseits älteren und allein
stehenden Personen einen steuerlichen Anreiz geben, in kleinere Haushalte
umzuziehen und ihr bisheriges Wohneigentum jungen Familien zur Verfügung zu
stellen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
MAGDALENA BERNATH
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Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative Aeschbacher (evp, ZH) im
Vorprüfungsverfahren ab, welche sowohl Eigenmietwert als auch Zinskostenabzüge
abschaffen wollte. Der Vorstoss fördere das Wohneigentum nicht, da die zusätzliche
steuerliche Belastung, welche die im Begehren vorgesehene vollständige Aufhebung der
Abzugsmöglichkeiten für Schuldzinsen und Unterhaltskosten mit sich brächte, den
Wegfall der Eigenmietwertbesteuerung bei weitem nicht ausgleiche. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Lors de la session de printemps, le Conseil des Etats a procédé à l’examen préalable de
l’initiative parlementaire Hegetschweiler (prd, ZH) visant à garantir l’octroi d’un
allégement fiscal aux particuliers qui vendent leur logement afin d’en acheter un
nouveau, que celui-ci soit plus cher ou meilleur marché que le précédent. Pour rappel,
cette modification de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID) doit corriger la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, qui exclut
tout allégement dans les cas où la nouvelle propriété est moins chère que la
précédente. Par 16 voix contre 15, la Chambre haute a suivi sa commission de
l’économie et des redevances (CER-CE) et décidé de ne pas donner suite à l’initiative
estimant qu’elle engendrerait une complexification excessive du système fiscal par la
possibilité offerte de différer de plusieurs années l’imposition des gains immobiliers
réalisés lors de la vente d’un bien en cas de réutilisation partielle du produit de ladite
vente. Le Conseil national ayant réitéré son soutien à la réforme proposée, l’objet est
retourné au Conseil des Etats en fin d’année. La Chambre des cantons s’est finalement
ralliée, par 24 voix contre 12, à celle du peuple à la faveur d’un vote compact des élus
bourgeois. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2007
NICOLAS FREYMOND

Nachdem im Vorjahr der Ständerat die drei parlamentarischen Initiativen zur
Förderung des steuerlich begünstigten Bausparens zum zweiten Mal abgelehnt hatte,
befasste sich in der Frühjahrssession wieder der Nationalrat damit. Die drei Vorstösse
der SVP-Fraktion, von Gysin (fdp, BL) resp. von Jermann (cvp, BL) aus dem Jahr 2004
verlangten, dass das Steuerharmonisierungsgesetz so zu ändern ist, dass die Kantone
das steuerprivilegierte Bausparen nach dem Modell des Kantons Basel-Land einführen
resp. beibehalten dürfen (pa.Iv. 04.446; 04.448; 04.475). Gegen den Widerstand der SP
und der GP, welche die Vorlage weiterhin als eine Steuerprivilegierung der Reichen
bezeichneten, entschied sich der Nationalrat noch einmal dafür, diesen
parlamentarischen Initiativen Folge zu geben. Mit relativ knappen Mehrheiten lehnte sie
der Ständerat aber auch ein drittes Mal und damit endgültig ab. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2008
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der Linken stimmte der Nationalrat der Abschaffung der so
genannten Dumont-Praxis zu. Auslöser war eine parlamentarische Initiative Müller (fdp,
AG) aus dem Jahr 2004 gewesen, welcher die Wirtschaftskommissionen beider Räte
Folge gegeben hatten. Diese Dumont-Praxis geht auf ein Bundesgerichtsurteil von 1973
zurück und schreibt vor, dass Käufer von vernachlässigten Liegenschaften die
Renovationsarbeiten während der ersten fünf Jahre nicht als Unterhaltsaufwand vom
steuerpflichtigen Einkommen abziehen dürfen. Während Müller noch eine Reduktion
der Frist auf zwei Jahre verlangt hatte, beantragte die WAK-NR eine gänzliche
Aufhebung der Bestimmungen auf Bundesebene. Den Kantonen sollte es frei gestellt
sein, ob sie die Dumont-Praxis weiter führen wollen. Der Bundesrat opponierte in
seiner Stellungnahme gegen diese Wahlfreiheit der Kantone, da sie die Bestrebungen
der Steuerharmonisierung unterlaufe. Die WAK übernahm dieses Argument und
beantragte, die Dumont-Praxis ganz abzuschaffen. Wohnbaupolitisch spreche
insbesondere dafür, dass nötige Renovierungsarbeiten und energiepolitische
Sanierungen nicht aus Steuergründen hinaus gezögert würden. Gegen den Widerstand
der SP und der GP, die darin primär ein Steueroptimierungsinstrument für Reiche
sahen, stimmte der Nationalrat dieser Aufhebung mit 127 zu 56 Stimmen zu. In der
Schlussabstimmung sprachen sich auch die Grünen für die Aufhebung aus, da sie
schliesslich den Aspekt der Erleichterung von Renovationen mit dem Ziel der
Verbesserung der Energieeffizienz höher bewerteten als die von ihnen ursprünglich
bekämpften steuerpolitischen Auswirkungen. Der Ständerat schloss sich diesem
Entscheid einstimmig bei drei Enthaltungen an. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER
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Die WAK-NR präsentierte im Februar den ausgearbeiteten Vorentwurf zur
parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH). Der Vorstoss verlangt bei
Ersatzbeschaffung einer Wohnliegenschaft Steuererleichterung, auch wenn das neue
Eigentum günstiger ist als das bisher bewohnte. Die Vorlage regelt zudem die
Besteuerungskompetenz der Kantone bei interkantonalen Ersatzbeschaffungen sowie
die gegenseitige Meldepflicht. Die Kommission beschloss, im Frühling eine
Vernehmlassung durchzuführen um die Stellungsnahmen der Kantone und anderer
interessierter Kreise einzuholen, bevor der Vorentwurf dem Rat unterbreitet würde. Da
die WAK-NR im Herbst zu den Vernehmlassungsergebnissen noch nicht Stellung
nehmen konnte, beschloss der Ständerat eine Fristverlängerung um zwei Jahre. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2009
MARLÈNE GERBER

Im Januar präsentierte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des
Nationalrates die Vernehmlassungsergebnisse zum Gesetzesvorentwurf zur
parlamentarischen Initiative von alt Nationalrat Hegetschweiler (fdp, ZH), welche einen
Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung von selbstbewohnten Liegenschaften verlangt.
Die Gesetzesrevision will den erneuten Wechsel von der absoluten zur relativen
Methode des Grundstückgewinns, was bedingt, dass auch Steueraufschub gewährt
werden kann, wenn der Grundstückspreis des Ersatzobjekts geringer ist als derjenige
der ursprünglichen Liegenschaft. Die Ergebnisse der Vernehmlassung waren
überwiegend negativ. Während zwar die FDP, CVP und SVP sowie der Kanton Neuenburg
den Entwurf mit Argumenten der Förderung von Wohneigentum und beruflicher
Mobilität unterstützten, sahen die restlichen Kantone und die SP im vorgeschlagenen
Systemwechsel überwiegend steuerrechtliche Nachteile. Mit einem Mehr von 14 zu 8
Stimmen bei zwei Enthaltungen beschloss die Kommission jedoch, dem Rat den
ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf zu unterbreiten. In seiner darauffolgenden
Stellungnahme sprach sich der Bundesrat wie die Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer ebenfalls für den Erhalt der absoluten Methode aus, da
sich diese als sachgerecht und praktikabel erwiesen habe und der beruflichen Mobilität
nicht entgegenstehe. Da bei der relativen Methode Steueraufschub ebenfalls für den
nicht reinvestierten Gewinn möglich wäre, befürchtete er eine Privilegierung der
Liegenschaftsbesitzer und damit verbundene steuerliche Mindereinnahmen bei den
Kantonen. Weiter bemängelte er, dass ein solches System steuerrechtlichen
Grundprinzipien, namentlich dem Realisationsprinzip und dem Prinzip der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, widerspreche. Zustimmung erhielten jedoch die im
Entwurf festgehaltenen Regelungen zu Besteuerungskompetenz und Meldepflicht im
Falle von interkantonaler Ersatzbeschaffung. Im Nationalrat stellte die
Kommissionsminderheit einen Antrag auf Nichteintreten, welcher jedoch dank
bürgerlicher Opposition deutlich abgelehnt wurde. Der Nationalrat folgte in allen
Punkten seiner Kommission und beantragte in der Gesamtabstimmung mit 104
bürgerlichen zu 58 Stimmen aus dem linken Lager die Annahme des Entwurfes. Ein
anderes Bild zeigte sich in der Wintersession im Ständerat. Auf Anraten seiner
Kommission, welche klar den Argumenten des Bundesrats und der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer folgte, beschloss die Kleine Kammer diskussionslos, nicht
auf die Vorlage einzutreten, worauf das Geschäft zurück an den Nationalrat ging. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2010
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Ständerat im Jahr 2010 auf Nichteintreten entschieden hatte, gelangte
die parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) im Frühjahr erneut in den
Nationalrat. Das Geschäft verlangt bei Ersatzbeschaffung von Wohneigentum den
Wechsel von der absoluten zur relativen Methode der Grundstückgewinnbesteuerung.
Im Gegensatz zu der absoluten Methode würde beim Anwenden der relativen Methode
der nicht reinvestierte Grundstückgewinn ebenfalls dem Steueraufschub unterliegen.
Eine äusserst knappe bürgerliche Kommissionsmehrheit der zuständigen Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) wollte am vorjährig gefällten Entscheid des
Nationalrates festhalten und beantragte erneut Eintreten. Ein Minderheitsantrag von
Mitte-Links wollte sich hingegen dem Ständerat anschliessen. Die
Kommissionsminderheit vertrat – wie auch Bundesrat, Finanzdirektorenkonferenz und
25 Kantone – den Standpunkt, dass die relative Besteuerungsmethode keine
angemessene Lösung sei und nicht zu einer Vereinfachung des Systems führen würde.
Die grosse Kammer folgte jedoch der Kommissionsmehrheit und entschied mit 107 zu
72 Stimmen erneut, auf das Geschäft einzutreten. Der Ständerat hielt jedoch ebenfalls
an seiner Position fest: Er beschloss zum zweiten Mal Nichteintreten, womit das 2004
eingereichte Anliegen nach langem Leidensweg endgültig vom Tisch war. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2011
MARLÈNE GERBER
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Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARLÈNE GERBER

In Zusammenhang mit der Beratung der Motion Egloff, die ein Wahlrecht bei der
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung fordert, beschloss die WAK-SR im
Februar 2017 einstimmig bei einer Enthaltung die Lancierung einer parlamentarischen
Initiative mit dem Ziel, einen generellen Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung herbeizuführen. Ein solcher Wechsel sähe die generelle
Abschaffung des Eigenmietwertes für den Hauptwohnsitz vor, und zwar unter der
Voraussetzung, dass der Systemwechsel möglichst haushaltsneutral erfolgen kann, zum
Verfassungsziel der Wohneigentumsförderung beiträgt und zu keiner unzulässigen
Benachteiligung der Mieterschaft führt. 16
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La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s'est
prononcée à l'unanimité en faveur d'une modification du système d'imposition de la
propriété du logement. Consciente du risque d'instabilité des marchés financiers, en
raison d'une hausse des taux d'intérêts et de l'endettement élevé des ménages privés,
elle soutient la proposition de sa consœur de l'autre conseil. La majorité des membres
de la commission souhaite, dans un premier temps, soustraire les résidences
secondaires à ce changement de système, tout en conservant la possibilité de
déduction des coûts immobiliers rattachés au logement occupé par son propriétaire.
Elle juge qu'il est encore trop tôt de les supprimer pour laisser place à un système sans
imposition de la valeur locative, comme demandé dans l'initiative parlementaire
(16.455). La CER-CE doit alors élaborer un projet. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.08.2017
DIANE PORCELLANA

Im Februar 2019 verabschiedete die WAK-SR einen Vorentwurf zur Umsetzung des
Systemwechsels in der Wohneigentumsbesteuerung, der mit Folge geben einer eigens
ausgearbeiteten parlamentarischen Initiative beschlossen worden war. Um die
Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstgenutztes Wohneigentum im
Hauptwohnsitz auf Bundes- und Kantonsebene möglichst haushaltsneutral zu gestalten,
schlug die Kommission folgende Massnahmen vor. Erstens dürften für den
Hauptwohnsitz in Zukunft keine Kosten für Unterhalt, Instandstellung,
Versicherungsprämien oder die Verwaltung durch Dritte mehr als Abzüge geltend
gemacht werden. Gleiches soll zweitens auf Bundesebene für bisher mögliche Abzüge
für Energiespar- und Umweltmassnahmen sowie für denkmalpflegerische Arbeiten
gelten; hier wären die Kantone jedoch frei, ob sie diese Abzüge im Rahmen ihrer
kantonalen Steuergesetzgebung nach wie vor zulassen wollen. Drittens sollen die
Abzüge für Schuldzinsen geändert werden und nicht zuletzt soll mit der Vorlage ein
zeitlich begrenzter Ersterwerberabzug eingeführt werden, um gerade auch jüngeren
Leuten den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. 
Bezüglich private Schuldzinsen sieht die aktuelle Gesetzgebung vor, dass diese in der
Höhe des Ertrags aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen und weiterer CHF
50'000 abgezogen werden können. Gleich fünf Varianten präsentierte die Kommission
zur Änderung der Schuldzinsenabzüge in ihrem Vorentwurf. Neu könnten Zinsen
entweder nur noch im Umfang von 100% (Variante 1) oder 80% (Variante 2) der
steuerbaren Vermögenserträge (z.B. aus Dividenden, Zinsen oder Mieteinnahmen)
abzugsfähig gemacht werden. Oder es könnten – wie dies Variante 4 vorsieht – nur die
Zinsen im Umfang der Erträge aus unbeweglichem Vermögen, bzw. auf Immobilien, als
Abzugsmöglichkeit erhalten bleiben. Variante 3 entspräche der Variante 4 plus
Abzugsmöglichkeiten für weitere CHF 50'000, sofern letztere für «Beteiligungen von
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft» (WAK-SR, 15.2.19) eingesetzt wurden, was somit auch Firmenbesitzer
steuerlich entlasten würde. Mit Annahme der radikalsten Variante 5 würden die
Möglichkeiten für Schuldzinsenabzüge vollständig entfallen. 
Von der Vorlage ausgenommen ist die Abschaffung des Eigenmietwerts für
Zweitliegenschaften; hier sollen aktuelle Regelungen unverändert bestehen bleiben. Die
Kommission begründete diesen Entscheid zum einen mit den befürchteten hohen
Steuerausfällen, die überwiegend Berg- und Randregionen treffen würden, und wies
zum anderen auf das «fein austarierte Gleichgewicht» durch den inner- und
interkantonalen Finanzausgleich hin, das man nicht gefährden wolle. Nicht zuletzt sei es
auch nicht das Ziel, Anreize zu schaffen, die den Erwerb und Bau von
Zweitliegenschaften attraktiver machen würden.
In den Medien stiessen die sich konkretisierenden Pläne zur Abschaffung des
Eigenmietwertes nach diversen gescheiterten Vorstössen in der Vergangenheit auf
einige Resonanz. Einig war man sich in der Berichterstattung zwar bezüglich der
Notwendigkeit der Abschaffung des Eigenmietwertes als Besteuerung eines fiktiven
Einkommens, sie offenbarte jedoch auch die umstrittenen Punkte der Vorlage, die im
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses noch für einigen Gesprächsstoff sorgen
könnten. Als Knackpunkt des Revisionsvorhabens wurde in erster Linie die Frage der
Schuldzinsabzüge definiert. Gegenüber der NZZ zeigte sich Hans Egloff (svp, ZH),
Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbandes und Urheber zahlreicher
Vorhaben zur Abschaffung des Eigenmietwertes, insofern kompromissbereit, als er die
Variante 4 als «logisch» bezeichnete, obwohl die ersten drei Varianten für die
Eigentümer an sich attraktiver wären. Bereits in der Kommission ebenfalls nicht
unumstritten waren auch die geplanten Änderungen im Bereich der Abzüge für
energetische Sanierungen, da viele dieser Massnahmen erst kürzlich im Rahmen der
Energiestrategie 2050 eingeführt worden waren. In den Medien äusserte sich Nathalie
Imboden, die Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, dazu kritisch
zu Wort und betitelte die Möglichkeit für unterschiedliche Regelungen auf kantonaler
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Ebene als «Flickenteppich». Kritisch beurteilte der Verband auch die vom Bund
gewählte Berechnungsgrundlage, die auf einem durchschnittlichen Hypothekarzinssatz
von 3.5 Prozent basiert. Während die Eigentümer bei einem solchen Szenario mit der
neuen Regelung stärker zur Kasse gebeten würden, würden sie bei dem um einiges
tiefer liegenden aktuellen Zinsniveau finanziell von der Vorlage profitieren. Man erwarte
deshalb mit Spannung die genauen Berechnungen. Offen dürfte ferner auch sein, wie
die Kantone den ihnen zugestandenen Spielraum in Bezug auf zulässige Abzüge für
Energie- und Umweltmassnahmen auffassen. Sollten solche Abzüge zulässig bleiben,
könnte dies für die Kantone einen erhöhten administrativen Aufwand bedeuten, da sie
in Zukunft prüfen müssten, ob es sich bei der Sanierungsmassnahme um eine
gewöhnliche Unterhaltsarbeit handelt, die nicht mehr länger steuerlich
abzugsberechtigt wäre, oder ob diese ökologisch begründet war.
Die WAK-SR wird den Vorentwurf voraussichtlich im März 2019 in die Vernehmlassung
geben. 18

Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel
nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
SEAN MÜLLER

Diskussionslos verlängerte der Ständerat im Dezember 2019 die Frist für eine Vorlage
zur Abschaffung des Eigenmietwerts für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum. Jene soll nun bis spätestes Herbst 2021 vorliegen. Die WAK-SR hatte
zwar bereits einen Entwurf ausgearbeitet und in die Vernehmlassung geschickt, die im
Juli 2019 endete. Da aber insbesondere im Bereich des Schuldzinsenabzugs noch
offene Fragen bestünden, wolle die Kommission die Stellungnahme des Bundesrates
abwarten, bevor der Entwurf bereinigt werde, sagte Kommissionssprecher Pirmin
Bischof (cvp, SO). 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
SEAN MÜLLER

Knapp zwei Jahre nachdem die Frist für die parlamentarischen Initiative der WAK-SR
betreffend die Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstbewohntes Wohneigentum
verlängert worden war, verabschiedete die Kommission im Frühjahr 2021 diesbezüglich
ihren Gesetzesentwurf. Der Entwurf sieht vor, dass die Besteuerung des
Eigenmietwertes für Erstliegenschaften sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene
aufgehoben wird. Auf Zweitliegenschaften soll der Eigenmietwert wie bis anhin
steuerbar bleiben. Damit wollte die Kommission unter anderem verhindern, Anreize für
den Bau oder Kauf von Zweitliegenschaften zu kreieren. 
Im Gegenzug zur Abschaffung des Eigenmietwertes beim Hauptwohnsitz sollen die
Steuerabzüge für Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen
Liegenschaften, die Versicherungsprämien sowie die Kosten der Verwaltung durch
Dritte auf dieselben Wohnobjekte aufgehoben werden. Die Kommission erachtet die
gleichzeitige Abschaffung des Eigenmietwertes und dieser Steuerabzüge als logisch, da
sie die erwähnten Kosten als Gewinnungskosten versteht – also Aufwendungen, die
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untrennbar mit der Erzielung des Einkommens verbunden sind. Der angestrebte
Systemwechsel mit einer Defiskalisierung des Wohneigentums müsste laut der
Kommission deshalb logischerweise gleichzeitig die Steuerabzüge und den
Eigenmietwert abschaffen. Weiter sollen für sämtliche Liegenschaften auf
Bundesebene die Steuerabzüge für die Kosten für Energiesparen, Umweltschutz und
Rückbau aufgehoben werden, da dies ausserfiskalisch motivierte Abzüge seien. Die
Kommission begründet diesen Vorschlag damit, dass diese Abzüge besonders hohe
Mitnahmeeffekte hätten, was bedeutet, dass viele Haushalte sich auch ohne die Abzüge
für Energiesparmassnahmen entscheiden würden. Zudem profitierten beinahe
ausschliesslich die wohlhabenderen Haushalte von den Steuerabzügen, so die
Kommission. Statt auf Steueranreize setzen, solle der Bund erwünschte Technologien
oder Baumassnahmen direkt subventionieren, was transparenter sei und den
einkommensschwächeren Haushalten mehr finanzielle Vorteile bringe. Die Kantone
sollen jedoch entscheiden können, ob sie diese Abzüge weiterführen wollen oder nicht
– allerdings auch nur, bis die auf 2030 angesetzten Treibhausgas-Ziele im CO2-Gesetz
erreicht würden. Abzüge für Kosten von denkmalpflegerischen Arbeiten sollen hingegen
weiterhin auf Bundes- und Kantonsebene gelten gemacht werden können. 
Nicht zuletzt schlägt die Kommission in ihrem Entwurf vor, steuerliche Abzüge für
Schuldzinsen komplett abzuschaffen. Die Kommission hatte 2019 noch fünf
verschiedene Varianten für die Reform der Schuldzinsabzüge in die Vernehmlassung
geschickt. Mit ihrer Entscheidung für die allgemeine Abschaffung entschied sie sich nun
für die weitreichendste Lösung. Die WAK-SR will damit laut ihrer Medienmitteilung
einen Schritt gegen die hohe Verschuldungsquote von Schweizer Haushalten machen.
Im internationalen Vergleich sind Schweizer Haushalte stark verschuldet, wobei ein
Grossteil dieser Schulden auf Hypothekarschulden zurückzuführen ist. Mit der
Abschaffung der Schuldzinsabzüge liessen sich Verschuldungsanreize abbauen, so die
WAK-SR. Eine Ausnahme soll für Ersterwerbende von Wohneigentum gelten, für welche
ein befristeter Schuldzinsabzug von maximal CHF 10'000 für Ehepaare und CHF 5'000
für Alleinstehende gelten soll. Damit will die Kommission jungen Menschen den Erwerb
von Wohneigentum erleichtern. 

Die ersten in den Medien erschienen Reaktionen auf den Kommissionsentwurf fielen
eher negativ aus – dies obwohl sich die Kommission nach der kontroversen Aufnahme
ihres Vorentwurfs bei den Vernehmlassungsteilnehmenden entschlossen hatte, mit der
Ausarbeitung eines Entwurfs zuzuwarten und stattdessen die Verwaltung damit zu
beauftragen, bezüglich den umstrittenen Bereichen der Vorlage Zusatzabklärungen
durchzuführen. Dennoch wird der aktuelle Entwurf voraussichtlich nicht weniger
kontrovers diskutiert werden als der Vorentwurf, den die Kommission 2019 in die
Vernehmlassung geschickt hatte. So kritisierte beispielsweise WAK-SR Präsident
Christian Levrat (sp, FR), dass die Vorlage weiterhin gewisse Abzüge auf Kantonsebene
zulässt, was zu einem neuen Steuerwettbewerb unter den Kantonen führen werde, wie
der Tagesanzeiger berichtete. In der gleichen Zeitung bezeichnete der
Hauseigentümerverband den allgemeinen Verzicht auf Schuldzinsabzüge als
«verfassungswidrig». Und die NZZ schrieb, dass die Abschaffung der Schuldzinsabzüge
einen Bruch mit dem Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
und deshalb steuertechnisch unlogisch sei. 21

Der Bundesrat äusserte sich gegen Ende August 2021 zur Vorlage bezüglich des
Systemwechsels in der Wohneigentumsbesteuerung. Er sprach sich grundsätzlich für
den angestrebten Systemwechsel aus, stellte jedoch verschiedene Änderungsanträge
an die Adresse der WAK-SR. Knapp eine Woche später nahm die Kommission bereits
Stellung zu den bundesrätlichen Anträgen und liess verlauten, dass sie diese
mehrheitlich ablehne und stattdessen an ihren eigenen Beschlüssen festhalten wolle.
Konkret hätte sich der Bundesrat aus verwaltungsökonomischen Gründen gewünscht,
dass der Eigenmietwert für alle Liegenschaften – inklusive für selbstbewohnte
Zweitliegenschaften – abgeschafft würde. Die WAK-SR begründete ihr Festhalten am
Eigenmietwert für die selbstbewohnten Zweitliegenschaften damit, dass man Rücksicht
auf die Bergkantone nehmen wolle, welche ansonsten mit schweren Steuereinbussen
konfrontiert wären. Eine knappe Mehrheit der Kommission lehnte auch den
bundesrätlichen Antrag ab, Schuldzinsenabzüge in der Höhe von 70 Prozent der
steuerbaren Vermögenserträge zuzulassen, anstatt die Abzüge ganz abzuschaffen.
Einzig beim Vorschlag, die Koppelung der Vorlage an das abgelehnte CO2-Gesetz
aufzuheben und durch eine Anlehnung an eine ausgeglichene Treibhausgasbilanz zu
ersetzen, folgte die Kommission dem Bundesrat. 22
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In der Herbstsession 2021 beriet der Ständerat die Vorlage seiner WAK betreffend die
Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstbewohntes Wohneigentum. Bereits das
Eintreten auf die Vorlage wurde – für ständerätliche Verhältnisse – intensiv diskutiert.
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) weibelte für die Vorlage. Er
begründete dabei deren Notwendigkeit erstens damit, dass der Eigenmietwert als eine
Steuer auf ein «fiktives Einkommen» in der Bevölkerung – insbesondere bei
Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, die ihre Schulden bereits abbezahlt haben – auf
grosses Unverständnis stosse. Zweitens könnten mit der Vorlage, die von
internationalen Organisationen wie der OECD bemängelten steuerlichen Anreize für das
Anhäufen von Schulden abgebaut und so die sehr hohe Privatverschuldung in der
Schweiz reduziert werden. Auf der anderen Seite versuchte Paul Rechsteiner (sp, SG)
die kleine Kammer zu überzeugen, nicht auf die «missratene» Vorlage einzutreten.
Rechsteiner argumentierte, die Vorlage würde zu gewichtigen Steuerausfällen von bis
zu CHF 1.7 Mrd. für Bund und Kantone führen. Ausserdem sei es steuerpolitisch klar,
dass das Wohnen im eigenen Haus ein Naturaleinkommen sei und deshalb besteuert
werden sollte. Eine Aufhebung würde deshalb nur die häufig bereits finanziell besser
gestellten Wohneigentümer und -eigentümerinnen entlasten und diese gegenüber den
im Schnitt einkommensschwächeren Mieterinnen und Mieter weiter besserstellen.
Nicht zuletzt wies Rechsteiner darauf hin, dass sich eine klare Mehrheit der Kantone (21
zu 5) in der Vernehmlassung gegen den Systemwechsel in der
Wohneigentumsbesteuerung ausgesprochen hatte. Christian Levrat (sp, FR) plädierte
ebenfalls für Nichteintreten und warnte, dass das vorliegende «legislative Gebastel»
aufgrund der fehlenden Haushaltsneutralität in einer Volksabstimmung keine Chance
habe und es deshalb schlauer sei, die Übung bereits jetzt abzubrechen. In der weiteren
Diskussion hoben die Befürworterinnen und Befürworter der Vorlage unter anderem
noch hervor, dass die Vorlage den administrativen Aufwand für die Kantone stark
verringern würde. Zudem führe die Vorlage unter Berücksichtigung des langjährigen
Durchschnittzinses von 3.5 Prozent nicht zu Minder- sondern zu Mehreinnahmen –
auch wenn sie eingestanden, dass der Systemwechsel mit dem heutigen tiefen
Zinsniveau zu Steuerausfällen führen würde. Die Ständerätinnen und Ständeräte
stimmten schliesslich mit 26 zu 15 Stimmen für Eintreten.

In der anschliessenden Detailberatung stand prinzipiell die Abschaffung der
Schuldzinsabzüge zur Debatte. Eine Minderheit der Kommission rund um Erich Ettlin
(mitte, OW) beantragte, den Vorschlag des Bundesrates, Schuldzinsenabzüge in der
Höhe von 70 Prozent der steuerbaren Vermögenserträge zuzulassen, zu übernehmen.
Gemäss Ettlin sei die vollständige Abschaffung der Schuldzinsenabzüge
verfassungswidrig, da der Ertrag, der mit der Aufnahme der Schulden verbunden ist
(insb. der Mietertrag aus einer vermieteten Wohnung), sowie der Eigenmietwert auf
selbstbewohnten Zweitliegenschaften weiterhin besteuert würden. Damit verstosse die
Vorlage gegen das verfassungsrechtliche Prinzip der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ausserdem würden auch Schuldzinsenabzüge in der
Höhe von 70 Prozent der Vermögenserträge gegenüber der heutigen Lösung (Abzug aller
Schuldzinsen plus CHF 50'000) Verschuldungsanreize reduzieren. Der
Mehrheitsvertreter Bischof führte in seiner Replik aus, dass es durchaus logisch
erscheine, die Schuldzinsenabzüge auf Ertrag durch unbewegliches Vermögen (eben
z.B. Mieterträge) weiterhin zu erlauben. Doch er störte sich daran, dass die Minderheit
keine Unterscheidung zwischen Erträgen aus beweglichen und unbeweglichen
Vermögen mache, obwohl der Kapitalgewinn auf beweglichem Vermögen in der Schweiz
grundsätzlich steuerfrei ist. Nichtsdestotrotz räumte auch Bischof ein, dass die
Kommission hier noch nicht die optimale Lösung gefunden habe und sich die WAK-NR
und der Nationalrat noch einmal genauer mit dem Thema beschäftigen müssten.
Schlussendlich stimmte die kleine Kammer mit 28 zu 15 Stimmen für den Antrag der
Kommissionsminderheit. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf
mit 20 zu 17 Stimmen bei zwei Enthaltungen an. 23
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